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Begründung

Von Pascal Gloor

Wir konnten einen Rekurs nicht machen weil wir keine Partei sind. eh? Ja, effektiv.

Unsere Statuten sagen dass wir „auf die politische Landschaft und Meinungsbildung Einfluss zu
nehmen.“ wollen.

Das Gericht vom Kanton Genf sieht dies nicht als Parti Definition und konnten keinen Rekurs gegen
eine Abstimmung machen. (Keine Angst, ein Mitglied von uns hat es auch gemacht, war gültig, und
wir haben gewonnen; die Abstimmung ist annulliert). Es sollte noch "Mitmachenßtehen; dass wir in
die politische Landschaft mitmachen wollen.

„Le Parti Pirate n’avait pas la qualité pour recourir car, s’il avait des buts multiples, il n’avait pas celui
de participer à la vie politique.“ Cour de Justice Genèvois

Frage

Wollt ihr folgende Statutenänderung annehmen?
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Alter Text

Art. 1 Name und Sitz

1 Unter dem Namen «Piratenpartei Schweiz», «Parti Pirate Suisse», «Partito Pirata
Svizzero», «Partida da Pirats Svizra», auch PPS abgekürzt, besteht ein Verein im
Sinne von Art. 60 ff. des ZGB mit Sitz in Vallorbe VD.

Art. 2 Zweck

1 Die PPS hat zum Zweck die politischen Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten und
auf die politische Landschaft und Meinungsbildung Einfluss zu nehmen. Die Ziele
der PPS umfassen insbesondere:

a. den freien Zugang zu Wissen und Kultur zu fördern;

b. den Schutz der Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung
der Bevölkerung zu stärken;

c. die Bekämpfung von Medienverboten und Zensur;

d. einen transparenten Staat zu fördern;

e. die Einschränkung von schädlichen Monopolen;

f. die Stärkung der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Neuer Text

Art. 1 Name und Sitz

1 Unter dem Namen «Piratenpartei Schweiz», «Parti Pirate Suisse», «Partito Pirata
Svizzero», «Partida da Pirats Svizra», auch PPS abgekürzt, besteht eine Partei im
Sinne von Art. 137 BV und ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des ZGB mit Sitz in
Vallorbe VD.

Art. 2 Zweck

1 Die Piratenpartei Schweiz hat zum Zweck in der Schweiz Politik zu betreiben und
die politischen Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten.

2 Die Ziele der Piratenpartei Schweiz umfassen insbesondere:

a. den freien Zugang zu Wissen und Kultur zu fördern;

b. den Schutz der Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung
der Bevölkerung zu stärken;

c. die Bekämpfung von Medienverboten und Zensur;
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d. einen transparenten Staat zu fördern;

e. die Einschränkung von schädlichen Monopolen;

f. die Stärkung der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

3 Zu diesem Zweck will die Piratenpartei Schweiz durch die Piraten in den Legisla-
tiven, Exekutiven und Judikativen des Bundes und aller Kantone und Gemeinden
Einsitz nehmen.

4 Zu diesem Zweck arbeitet die Piratenpartei Schweiz mit Piratenparteien weltweit
zusammen.
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